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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Barmbek-Süd 30 für den Geltungs-
bereich zwischen Weidestraße, ehemaliger Flotowstraße,
Osterbekstraße und der Kerngebietsnutzung „Alstercity“ an
der Weidestraße (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 419) wird
festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Osterbekkanal – über die Flurstücke 1406, 5870 und 5859
der Gemarkung Barmbek – Weidestraße – über das Flur-
stück 5734, Westgrenze des Flurstücks 5734, Südgrenze des
Flurstücks 6135, über das Flurstück 5935, Westgrenze der
Flurstücke 6135 und 6136, über das Flurstück 1406 (Oster-
bekstraße) der Gemarkung Barmbek.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zur
kostenfreien Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuches bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im Mischgebiet sind auf der mit „(a)“ bezeichneten
Teilfläche Stellplätze nur in Tiefgaragen oder innerhalb
der Gebäude in Garagengeschossen zulässig.

2. Im Misch- und Kerngebiet sind Aufenthaltsräume in Staf-
fel- und Dachgeschossen auf die zulässige Geschossfläche
anzurechnen.

3. Im Mischgebiet sind Einzelhandelsbetriebe und Tankstel-
len sowie Vergnügungsstätten nach § 6 Absatz 2 Nummer 8
der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), in den überwiegend
durch gewerbliche Nutzungen geprägten Teilen des
Gebiets unzulässig. Ausnahmen für Vergnügungsstätten
nach § 6 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in den
übrigen Teilen des Gebiets werden ausgeschlossen. 

4. Im Mischgebiet kann die festgesetzte Grundflächenzahl
von 0,5 für Nutzungen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 3 der Baunutzungsverordnung bis 0,8 überschritten
werden.

5. Im Kerngebiet sind die Aufenthaltsräume durch geeignete
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Anordnung der in Satz 1 genann-
ten Räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht
möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender
Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren,
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude
geschaffen werden. 

6. Im Kerngebiet sind Einkaufszentren, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und großflächige Handelsbetriebe nach
§ 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung sowie Tankstel-
len im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen
unzulässig. Ausnahmen für sonstige Tankstellen nach § 7

Verordnung
über den Bebauungsplan Barmbek-Süd 30

Vom 6. Juni 2006

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3
Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525), § 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August 2001
(HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 20. April 2005
(HmbGVBl. S. 146), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl.
S. 525, 563), sowie § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl.
S. 21), wird verordnet:
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Absatz 3 Nummer 1 der Baunutzungsverordnung werden
ausgeschlossen.

7. Das festgesetzte Fahrrecht auf den Flurstücken 6135 und
5734 umfasst die Befugnis der Vattenfall Europe HH AG,
eine Zu- und Abfahrt zum Abspannwerk anzulegen und zu
unterhalten. Das festgesetzte Fahr- und Leitungsrecht auf
dem Flurstück 5734 umfasst ferner die Befugnis der Ver-
und Entsorgungsunternehmen unterirdische Leitungen
zu verlegen und zu unterhalten. Nutzungen, welche die
Herstellung und Unterhaltung beeinträchtigen können,
sind unzulässig. Geringfügige Abweichungen vom fest-
gesetzten Fahr- und Leitungsrecht können zugelassen
werden.

8. Auf den privaten Grundstücksflächen sind, mit Ausnahme
im Gewerbegebiet, Fahr- und Gehwege sowie Stellplätze in
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. 

9. In den Baugebieten sind fensterlose Außenwände von bau-
lichen Anlagen sowie Fassaden, deren Fensterabstände
mehr als 5 m betragen, mit Schling- oder Kletterpflanzen
zu begrünen; je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze
zu verwenden.

10. In den Baugebieten sind mindestens 20 vom Hundert der
Grundstücksflächen mit Bäumen und Sträuchern zu
bepflanzen.

11. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein Baum zu pflanzen.

12. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden Bäume
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Außer-
halb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Gebäu-
deaufhöhungen oder Abgrabungen im Kronenbereich
dieser Bäume unzulässig.

13. Für anzupflanzende Bäume sind standortgerechte, einhei-
mische Laubgehölze mit einem Stammumfang von min-
destens 18 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
zu verwenden. Im Kronenbereich dieser Bäume ist eine
offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen.

14. Die nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen sind mit
mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substrat-
aufbau herzustellen und gärtnerisch anzulegen. Soweit
Bäume angepflanzt werden, muss auf einer Fläche von
12 m² je Baum die Schichtstärke mindestens 1 m betragen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung
über den Bebauungsplan Barmbek-Süd 31

6. Juni 2006

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3
Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525), § 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August 2001
(HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 20. April 2005
(HmbGVBl. S. 146), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl.
S. 525, 563), sowie § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der Weiter-
übertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl.
S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 21), wird
verordnet:

Hamburg, den 6. Juni 2006.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Barmbek-Süd 31 für den Geltungs-
bereich zwischen Spohrstraße, Osterbekstraße, Bruckner-
straße, Schleidenstraße und Lohkoppelstraße sowie zwischen
Weidestraße, Weberstraße, Lachnerstraße und Biedermann-
platz (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 419) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Teilfläche 1:

Schleidenstraße – Südgrenze des Flurstücks 2877, Süd- und
Westgrenze des Flurstücks 6001, Westgrenze des Flurstücks
6017, Südgrenzen der Flurstücke 6016 und 6044, Ost,- Süd-
und Westgrenze des Flurstücks 6044, über das Flurstück
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1406 (Osterbekstraße), Nord- und Ostgrenze des Flurstücks
5698 der Gemarkung Barmbek.

Teilfläche 2:
Weberstraße – Nordgrenzen der Flurstücke 2954 und 688
der Gemarkung Barmbek- Biedermannplatz – Weidestraße.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zur
kostenfreien Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim

örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuches bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In den Wohngebieten entlang der Osterbekstraße und am
Biedermannplatz sind die Wohn- und Schlafräume sowie
in den Kengebieten entlang der Schleidenstraße und der
Weidestraße die Aufenthaltsräume durch geeignete
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Anordnung der in Satz 1 genann-
ten Räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht
möglich ist, muss für diese Räume ausreichender Lärm-
schutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fens-
tern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen
werden.

2. In den Wohngebieten und im Kerngebiet an der Weide-
straße sind Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig. Nicht
überbaute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem min-
destens 50 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau
zu versehen und zu begrünen.

3. In der mit „(a)“ bezeichneten, zwingend viergeschossigen
Baukörperfestsetzung im nördlichen allgemeinen Wohn-

gebiet an der Weberstraße sind Staffelgeschosse ausge-
schlossen und nur Flachdächer oder flachgeneigte Dächer
mit einer Dachneigung bis zu 3 Grad zulässig.

4. Im Kerngebiet sind Einkaufszentren, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und großflächige Handelsbetriebe nach
§ 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in der Fassung
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), sowie Tankstellen im
Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen nach
§ 7 Absatz 2 Nummer 5 der Baunutzungsverordnung
unzulässig. Ausnahmen für sonstige Tankstellen nach § 7
Absatz 3 Nummer 1 der Baunutzungsverordnung werden
ausgeschlossen.

5. Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht im allgemeinen
Wohngebiet umfasst die Befugnis der Freien und Hanse-
stadt Hamburg einen allgemein zugänglichen Weg anzule-
gen und zu unterhalten, sowie die Befugnisse der Ver- und
Entsorgungsunternehmen, unterirdische Leitungen zu
verlegen und zu unterhalten. Nutzungen, welche die Her-
stellung und Unterhaltung beeinträchtigen können, sind
unzulässig. Geringfügige Abweichungen vom festgesetz-
ten Gehrecht können zugelassen werden.

6. Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht im Kerngebiet an
der Schleidenstraße umfasst die Befugnis der Freien und
Hansestadt Hamburg einen allgemein zugänglichen Weg
anzulegen und zu unterhalten, sowie die Befugnisse der
Ver- und Entsorgungsunternehmen, unterirdische Leitun-
gen zu verlegen und zu unterhalten. Nutzungen, welche
die Herstellung und Unterhaltung beeinträchtigen kön-
nen, sind unzulässig. Geringfügige Abweichungen vom
festgesetzten Geh- und Leitungsrecht können zugelassen
werden.

7. In den Baugebieten sind Fahr- und Gehwege sowie eben-
erdige Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau
herzustellen.

8. In den Wohngebieten sind mindestens 20 vom Hundert
(v. H.) sowie in den Kerngebieten mindestens 10 v. H. der
Grundstücksflächen mit Bäumen und Sträuchern zu
bepflanzen.

9. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein Baum zu pflanzen.

10. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden Bäume
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Außer-
halb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Gelän-
deaufhöhungen oder Abgrabungen im Kronenbereich
dieser Bäume unzulässig.

11. Für festgesetzte Baum- oder Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwen-
den. Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens
18 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, aufwei-
sen. Im Kronenbereich dieser Bäume ist eine offene Vege-
tationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen.

12. Im Kerngebiet auf dem Flurstück 2877 der Gemarkung
Barmbek zwischen Brucknerstraße und Lohkoppelstraße
sind die Dachflächen mit einem mindestens 5 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und exten-
siv zu begrünen. 

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 6. Juni 2006.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Fuhlsbüttel 24 für das Gebiet zwi-
schen Hummelsbütteler Landstraße, Brombeerweg, östlich der
Bahnanlage – U-Bahn – (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 431),
wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Hummelsbütteler Landstraße – Ostgrenzen der Flurstücke
537 und 40 der Gemarkung Fuhlsbüttel – Brombeerweg –
Bahnanlagen.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zur
kostenfreien Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuches bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bauge-
setzbuchs als „Erhaltungsbereich“ bezeichneten Gebieten
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und
zwar auch dann, wenn nach bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Land-
schaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbeson-
dere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beein-
trächtigt wird.

2. Auf der mit „(A)“ bezeichneten Fläche des reinen Wohn-
gebiets sind nur Flachdächer oder flachgeneigte Dächer
mit einer Dachneigung bis zu 20 Grad zulässig. Die Flach-
dächer und die flachgeneigten Dächer sind mit einem min-
destens 8 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu
versehen und extensiv zu begrünen.

3. Innerhalb der Flächen zum Ausschluss von Stellplätzen
und Garagen sind auf den Flurstücken 2679, 422 und 48
der Gemarkung Fuhlsbüttel an der Hummelsbütteler
Landstraße zusätzlich Nebenanlagen nach § 14 Absatz 1
der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Ja-

Verordnung
über den Bebauungsplan Fuhlsbüttel 24

Vom 6. Juni 2006

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuches in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert
am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 6 Absätze 4 und
5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom
7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), § 81 Absatz 1 Nummer 2
der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525, 563), § 9 Absatz 4 des Hamburgischen
Abwassergesetzes in der Fassung vom 24. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am 17. Dezember
2002 (HmbGVBl. S. 347, 352), sowie § 1 Absatz 2, § 2 Satz 1
Nummer 2, § 3 Absatz 2, § 4 und § 5 Buchstabe c der Weiter-
übertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl.
S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 21), wird
verordnet:



§ 1

(1) Der Bebauungsplan Marienthal 27 für den Geltungsbe-
reich zwischen der Bahntrasse (Hamburg-Lübeck) im Norden
und der Bundesautobahn A 24 im Süden, östlich der Renn-
bahnstraße und westlich Holstenhofweg (Bezirk Wandsbek,
Ortsteile 510 und 511) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Nordgrenzen der Flurstücke 866 bis 877, 2048, 2494, 880,
882, 883 (Schatzmeisterstraße), 2423, 937, 1776, 1775, 2682,
1774 bis 1766 und 1763, Ostgrenzen der Flurstücke 1763 bis

1765, 1777 (Gehölzweg), 1788, 1787, 967 bis 963, 954 (Wald-
frieden), 939 und 2504, über das Flurstück 664 (Jüthorn-
straße), Nordgrenze des Flurstücks 3215, über das Flur-
stück 664 (Jüthornstraße) – Westgrenzen der Flurstücke
1064 bis 1071, 1512 (Schimmelmannstraße), 1054 bis 1059,
über das Flurstück 1032 (Rauchstraße), Südgrenzen der
Flurstücke 1020 bis 1017, 3090, 3091 und 1015, West- und
Nordgrenze des Flurstücks 1014, Nordgrenzen der Flur-
stücke 1015, 3091, 3090, 1017 bis 1020, 1022, 1024 bis 1027,
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 1028, Ostgrenzen der
Flurstücke 1029 und 1030, über das Flurstück 1032 (Rauch-
straße), über das Flurstück 1031 (Kielmannseggstraße),
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nuar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 22. April
1993 (BGBl. I S. 466, 479), unzulässig.

4. Tiefgaragen können außerhalb der überbaubaren Flächen
zugelassen werden, wenn Wohnruhe, Gartenanlagen, Kin-
derspiel- und Freizeitflächen nicht erheblich beeinträch-
tigt werden und ihre Oberkante mindestens 50 cm unter
Gelände liegt. Die auf den Tiefgaragen anzulegenden
Flächen sind mit Sträuchern und Bäumen landschafts-
gärtnerisch zu gestalten.

5. Zur Erschließung der rückwärtigen Grundstücksteile sind
gemeinsame Überfahrten mit den vorderen Anliegern
anzuordnen.

6. Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswas-
ser ist zu versickern, sofern es nicht gesammelt und
genutzt wird. Sollte eine Versickerung im Einzelfall
unmöglich sein, ist ausnahmsweise eine Einleitung des
nicht abführbaren Wassers nach Maßgabe der zuständigen
Stelle in ein Siel zulässig.

7. Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Stellplatz-,
Wege- und Hofflächen in wasser- und luftdurchlässigem
Aufbau herzustellen.

8. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden Bäume
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Es sind
Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 
18 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, zu ver-

wenden. Außerhalb der öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen sind Geländeaufhöhungen oder Abgrabungen im
Kronenbereich dieser Bäume unzulässig.

9. Die nicht überbauten Flächen auf Tiefgaragen sind mit
einem mindestens 50 cm starken, durchwurzelbaren Subs-
trataufbau zu versehen und zu begrünen.

10. In den Wohngebieten am Brombeerweg und an der Hum-
melsbütteler Landstraße sind die Wohn- und Schlafräume
durch geeignete Grundrissgestaltung den lärmabgewand-
ten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung der
in Satz 1 genannten Räume an den lärmabgewandten
Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein
ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an
Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der
Gebäude geschaffen werden.

11. Die Flächen zum Ausschluss von Stellplätzen und Garagen
zwischen den Straßenbegrenzungslinien und vordersten
Baugrenzen sind gärtnerisch anzulegen und zu unter-
halten. Ausnahmsweise können dort auch Stellplätze bis
zu 5 m Tiefe ohne Überdachung zugelassen werden, wenn
dabei 20 vom Hundert der Grundstücksbreite nicht über-
schritten werden. Notwendige Zufahrten sind zulässig.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung
über den Bebauungsplan Marienthal 27

Vom 8. Juni 2006

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525), sowie § 1 Absatz 2 und § 2 Satz 1 Nummer
2 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl.
S. 21), wird verordnet:

Hamburg den 6. Juni 2006.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
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Nordgrenzen der Flurstücke 1620, 1619, 1602, 1601, 1600
(Westerkamp), 1599, 1583, 2403, 1582, 1581 (Bornkamp),
1580, 1579, 1562, 1561 (Mittelkamp), 1560, 1559, 2016 und
1544, über das Flurstück 1543 (Osterkamp), Nordgrenzen
der Flurstücke 1540, 1541, 2053 und 3270 der Gemarkung
Marienthal – Morellenweg – Südgrenzen der Flurstücke
1527 bis 1530, über das Flurstück 1512 (Schimmelmann-
straße), Ostgrenze des Flurstücks 1496, Nord- und Ost-
grenze des Flurstücks 1495, Ostgrenzen der Flurstücke
1494 und 1493, Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 1488
der Gemarkung Marienthal – Rodigallee – Ostgrenze des
Flurstücks 1401, über das Flurstück 3150, Ostgrenze des
Flurstücks 2078 der Gemarkung Marienthal – Oktavio-
straße – Ost- und Südgrenze des Flurstücks 1296, Südgren-
zen der Flurstücke 1295, 1294, 3312, 3252, 1289 bis 1274
und 2088, über das Flurstück 1272 (Stoltenbrücke), Ost-
und Südgrenze des Flurstücks 2121, Südgrenzen der Flur-
stücke 3287, 1267, 1266, 1254, 1252 (Kielmannseggstieg),
1235, 1236 und 1234 bis 1232, Süd- und Westgrenze des
Flurstücks 1230, Südgrenze des Flurstücks 1174 (Ernst-
Albers-Straße), Ost- und Südgrenze des Flurstücks 2135,
Südgrenzen der Flurstücke 2136, 2213 bis 2228, 571, 570
(Gehölzgraben), 569, 564 (Luisenstraße) und 563, Süd- und
Westgrenze des Flurstücks 561, Süd- und Westgrenze des
Flurstücks 2005 der Gemarkung Marienthal – Nöpps –
Westgrenzen der Flurstücke 3137 und 531, über das Flur-
stück 750 (Am Husarendenkmal), Südgrenzen der Flur-
stücke 684 und 686, Süd- und Westgrenze des Flurstücks
691, Westgrenzen der Flurstücke 692 bis 694, 696, 700, 702,
704 und 706, über die Flurstücke 706 und 705, Nordgrenze
des Flurstücks 2993, über das Flurstück 664 (Jüthorn-
straße), Westgrenzen der Flurstücke 833 und 832, über das
Flurstück 820 (Jüthornkamp), Süd- und Westgrenze des
Flurstücks 810, Westgrenzen der Flurstücke 812 bis 814,
über das Flurstück 847 (Ziesenißstraße), Süd- und West-
grenze des Flurstücks 864, Westgrenze des Flurstücks 866
der Gemarkung Marienthal. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Baugesetz-
buchs als „Erhaltungsbereiche“ bezeichneten Gebieten
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der Rück-
bau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die Errich-
tung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und zwar auch
dann, wenn nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften
eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die Genehmi-
gung zum Rückbau, zur Änderung und zur Nutzungsände-
rung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage
allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anla-
gen das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt oder sonst von
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstle-
rischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung
der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die
städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte
bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. In den allgemeinen Wohngebieten sind die der Versorgung
des Gebiets dienenden Läden nur ausnahmsweise zulässig.
Ausnahmen für Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden
ausgeschlossen.

3. In den Wohngebieten wird die vordere Baugrenze in einem
Abstand von 10 m zur Straßenbegrenzungslinie festgesetzt.
Der Abstand der hinteren Baugrenze zur Straßenbegren-
zungslinie wird für die mit „(A)“, „(C)“ und „(E)“ bezeich-
neten Flächen mit 26 m, für die mit „(B)“ bezeichneten
Flächen mit 28 m und für die mit „(F)“ bezeichneten
Flächen mit 22 m festgesetzt. Ausnahmen können zugelas-
sen werden.

4. In den Wohngebieten ist je Baugrundstück auf den mit
„(B)“ und „(H)“ bezeichneten Flächen eine Grundfläche für
bauliche Anlagen von 200 m², auf den mit „(C)“ bezeichne-
ten Flächen eine Grundfläche von 160 m², auf den mit „(D)“
bezeichneten Flächen eine Grundfläche von 120 m², auf den
mit „(E)“ bezeichneten Flächen eine Grundfläche von 140
m², auf den mit „(F)“ bezeichneten Flächen eine Grund-
fläche von 70 m² und auf den mit „(G)“ bezeichneten
Flächen eine Grundfläche von 280 m² jeweils als Höchst-
maß zulässig. Für Anlagen, die kirchlichen, kulturellen,
sozialen, gesundheitlichen oder sportlichen Zwecken die-
nen, können Ausnahmen zugelassen werden.

5. Auf den rückwärtigen Grundstücksflächen der Wohnge-
biete sind Wohngebäude nur auf den mit „(D)“, „(G)“ und
„(H)“ bezeichneten Flächen zulässig. Der Mindestabstand
zwischen vorderer und rückwärtiger Bebauung beträgt 25
m. Falls keine vordere Bebauung vorhanden ist, sind 25 m
Abstand zwischen hinterer Baugrenze (der vorderen Bau-
zone) und rückwärtiger Bebauung einzuhalten.

6. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Fahr- und Geh-
wege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem
Aufbau herzustellen. 

7. Für die Bebauung auf den Flurstücken 531, 532, 535 bis 537,
541, 542, 550, 1065 bis 1070, 1083, 1084, 1162 bis 1165, 1261
bis 1264, 1370 bis 1372, 1375 bis 1377, 1766 bis 1773, 1778



§ 1

(1) Der Bebauungsplan Altengamme 8/Neuengamme 10 für
den Geltungsbereich beidseits entlang der Straßen Neuengam-
mer Hausdeich und Altengammer Hausdeich vom Graben
westlich von Altengammer Hausdeich 94 bis zum Hauptgra-
ben an der Dove-Elbe auf der Höhe östlich von Altengammer
Hausdeich 40 (Bezirk Bergedorf, Ortsteile 605 und 606) wird
festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
Nordgrenzen der Flurstücke 2454, 3002, 2456 und 180, Ost-
grenze des Flurstücks 182, Nordgrenze des Flurstücks
2803, über das Flurstück 2803, Westgrenze des Flurstücks
2464, über das Flurstück 2464, Nord- und Ostgrenze des
Flurstücks 2465, Nordgrenzen der Flurstücke 2465 und
2466, über das Flurstück 1638, Nord- und Ostgrenze des
Flurstücks 2805, Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 2474,

über das Flurstück 2883, Nord- und Ostgrenze des Flur-
stücks 2824, Ostgrenze des Flurstücks 2823 der Gemarkung
Altengamme – über den Altengammer Hausdeich – Ost-
grenze des Flurstücks 2484 der Gemarkung Altengamme –
über die Dove-Elbe – Ostgrenze des Flurstücks 899 der
Gemarkung Neuengamme – über den Neuengammer Haus-
deich – Ostgrenzen der Flurstücke 4738 und 3535, Süd-
und Westgrenzen des Flurstücks 3535, über die Flurstücke
3534, 1360 und 1074, Westgrenze der Flurstücke 1074 und
790, über die Flurstücke 789 und 779, Südgrenzen der Flur-
stücke 779, 4676, 3591 und 3371, über das Flurstück 776,
Westgrenze der Flurstücke 776 und 3371, Süd- und West-
grenze des Flurstücks 3257 der Gemarkung Neuengamme –
Neuengammer Hausdeich – West- und Nordgrenze des
Flurstücks 3023 der Gemarkung Neuengamme – Dove-
Elbe – Westgrenze der Flurstücke 2459, 2462, und 2463 der
Gemarkung Altengamme – über den Altengammer Haus-
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bis 1785, 3117 und 3137 der Gemarkung Marienthal ist eine
einseitige Grenzbebauung mit einem eingeschossigen Ein-
gangsvorbau in einer Länge von maximal 8 m innerhalb der
Abstandsfläche zulässig.

8. In den Wohngebieten sind durch geeignete Grundrissge-
staltung die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung der in
Satz 1 genannten Räume an den lärmabgewandten Gebäu-
deseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein aus-
reichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an

Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der
Gebäude geschaffen werden.

9. Auf Flächen, für die ein Ausschluss von Nebenanlagen,
Stellplätzen und Garagen vorgesehen ist, können für Anla-
gen der Oberflächenentwässerung und Lärmschutzwände
Ausnahmen zugelassen werden. 

§ 3

Für die Änderungsbereiche im Plangebiet werden die
bisher bestehenden Bebauungspläne aufgehoben. 

Verordnung
über den Bebauungsplan Altengamme 8/Neuengamme 10

Vom 8. Juni 2006

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818,
1824), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1
des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom
30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 81 Absatz 1 Nummer
2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525, 563), geändert am 11. April 2006
(HmbGVBl. S. 166), § 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August 2001
(HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 20. April 2005
(HmbGVBl. S. 146), § 6 Absätze 2 und 6 des Denkmalschutz-
gesetzes vom 3. Dezember 1973 (HmbGVBl. S. 466), zuletzt
geändert am 4. April 2006 (HmbGVBl. S. 143), sowie § 1 Ab-
satz 2, § 2 Satz 1 Nummer 2, § 3 Absatz 2, § 4 und § 5 Buchstabe
b der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl.
S. 21), wird verordnet:

Hamburg, den 8. Juni 2006.

Das Bezirksamt Wandsbek



Freitag, den 23. Juni 2006 295HmbGVBl. Nr. 28

deich – Westgrenze des Flurstücks 2454 der Gemarkung
Altengamme.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
bis 3 des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
und

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem ört-
lich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bauge-
setzbuchs als „Erhaltungsbereiche“ bezeichneten Gebie-
ten bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart
des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und
zwar auch dann, wenn nach bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Anlagen das Ortsbild oder das Landschaftsbild prägt
oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtli-
cher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung
zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt wer-
den, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die
beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. In den Dorfgebieten sind außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen bauliche Anlagen, die der landwirt-
schaftlichen Erzeugung, der landwirtschaftlichen Ver-
arbeitung oder dem Vertrieb dienen, wie zum Beispiel
Gewächshäuser, Stallgebäude oder Maschinenhallen, bis
zu einer Grundflächenzahl von 0,6 zulässig. 

3. In den Dorfgebieten darf die Gebäudehöhe 9 m über vor-
handenem oder aufgehöhtem Gelände nicht überschrei-
ten.

4. In dem mit „(A)“ bezeichneten Dorfgebiet ist das Wohnen
unzulässig. 

5. Auf den Flächen für die Landwirtschaft sind bauliche
Anlagen nur innerhalb der Baugrenzen zulässig und wenn
sie der landwirtschaftlichen Erzeugung, der landwirt-
schaftlichen Verarbeitung oder dem Vertrieb landwirt-
schaftlicher Produkte dienen, wie zum Beispiel Gewächs-
häuser, Stallgebäude, Maschinenhallen. Die Gebäudehöhe
darf 8 m nicht überschreiten. Befestigte landwirtschaft-
liche Wege sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

6. Die Höhe der Erdgeschossfußbodenoberkanten über der
vorhandenen beziehungsweise aufgehöhten Geländeober-
fläche darf straßenseitig 0,4 m nicht überschreiten.

7. Auf Flächen im Außendeichsbereich, die tiefer als 2 m
über Normalnull (NN) liegen, sind für Wohngebäude die
Erdgeschossfußbodenoberkanten in einer Höhe zwischen
2 m und 2,2 m über NN auszuführen. Des Weiteren sind
Geländeaufhöhungen nur zulässig

a) für Rampen, die zur Erschließung erforderlich sind,
oder 

b) bis zur Oberkante der für die Erschließung erforderli-
chen öffentlichen Straßenverkehrsfläche, sofern der
Abstand zwischen Hauptgebäude und Straßenver-
kehrsfläche weniger als 6 m beträgt.

8. In den Dorfgebieten sind Dächer von Wohngebäuden als
Sattel- oder Krüppelwalmdächer mit beiderseits gleicher
Neigung zwischen 40 Grad und 50 Grad auszuführen. Bal-
kone, Dachaufbauten und -einschnitte (zum Beispiel Log-
gien) sowie Zwerchgiebel dürfen insgesamt eine Länge
haben, die höchstens 30 vom Hundert (v. H.) der Länge
ihrer zugehörigen Gebäudeseite entspricht. Es sind nur
rote, braune, graue und schwarze Dacheindeckungen in
nicht glänzender Ausführung sowie Reetdächer und
begrünte Dächer zulässig.

9. Die Außenwände von baulichen Anlagen, mit Ausnahme
von baulichen Anlagen, die ausschließlich der landwirt-
schaftlichen Produktion dienen (zum Beispiel Stallge-
bäude, Maschinenhallen, Gewächshäuser), sind als rotes
oder rotbraunes Ziegelmauerwerk auszuführen. Für
Nebengebäude und für untergeordnete Teile von Außen-
wänden von Wohngebäuden, die 30 v. H. der jeweiligen
Fassadenfläche nicht überschreiten, ist außerdem weiß,
braun und grün angestrichenes Holz sowie Holz in Natur-
farbe zulässig. Für Nebengebäude sind außerdem weiße
Putzflächen zulässig. 

10. Auf den privaten Grünflächen – Gärten – sind notwendige
Zufahrten in einer Breite bis 3 m sowie nicht überdachte
Stellplätze bis 25 m² je Grundstück zulässig.

11. Auf den privaten Grünflächen – Böschung – sind notwen-
dige Zufahrten in einer Breite bis 4 m je Grundstück zu-
lässig.

12. Auf den Grundstücksflächen, die ausschließlich dem Woh-
nen dienen, sind Fahr- und Gehwege sowie Stellplätze in
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

13. Außenwände von Gebäuden mit Ausnahme von Wohnge-
bäuden, deren Fensterabstand mehr als 5 m beträgt sowie
fensterlose Fassaden sind mit Schling- oder Kletterpflan-
zen einzugrünen; je 2 m Wandlänge ist mindestens eine
Pflanze zu verwenden. Alternativ können vor der jeweili-
gen Fassade Bäume und Sträucher angepflanzt werden.
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14. Pro Wohngebäude ist mindestens ein kleinkroniger,
standortgerechter, einheimischer Laubbaum oder ein
hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen.

15. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte, einheimische Laubgehölze zu verwen-
den und zu erhalten. 

16. Für die zu erhaltenden Bäume sind bei Abgang Ersatz-
pflanzungen mit gleichartigen, großkronigen Bäumen
vorzunehmen. Außerhalb von öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen und Flächen für wasserwirtschaftliche
Maßnahmen sind Geländeaufhöhungen und Abgrabun-
gen im Kronenbereich zu erhaltender Bäume unzulässig.

17. Auf den Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft gilt: 

17.1 Der mit „ “ bezeichnete Uferstreifen ist naturnah zu
entwickeln. Zulässig sind einheimische, standortge-
rechte Stauden, Sträucher und Gehölze sowie extensive
Grünlandnutzung beziehungsweise Mähwiese. 

17.2 Die mit „ “ bezeichnete Fläche ist als Streuobstwiese
mit extensiver Wiesennutzung zu erhalten.

17.3 Auf den mit „ “ bezeichneten Flächen sind Gräben
anzulegen und zu erhalten.

17.4 Die mit „ “ bezeichneten Flächen sind als Extensives
Feuchtgrünland mit Gräben zu entwickeln und zu erhal-
ten. 

§ 3

Das Ensemble Altengammer Hausdeich 40 bis 84 und 67
bis 85 ist nach § 6 Absätze 2 und 6 des Denkmalschutzgesetzes
dem Schutz dieses Gesetzes unterstellt.

§ 4

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 8. Juni 2006.

Das Bezirksamt Bergedorf

U

O

G
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Gesetz
zum Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen

und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Bestimmung der Region der AOK Rheinland/Hamburg

Vom 13. Juni 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1

Dem am 27. April 2006 in Düsseldorf und am 4. Mai 2006 in
Hamburg unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land
Nordrhein-Westfalen und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Bestimmung der Region der AOK Rheinland/Ham-
burg wird zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft ver-
öffentlicht.

A r t i k e l  3

Der Tag an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 in
Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Minis-
terpräsidenten, dieser vertreten durch den Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales und die Freie und Hansestadt Ham-
burg, vertreten durch den Senat, dieser vertreten durch den
Präses der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Ver-
braucherschutz schließen auf Grund von § 143 Absatz 3 
des Sozialgesetzbuches – Gesetzliche Krankenversicherung – 
(SGB V) vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I 
S. 3686) sowie Artikel 87 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes in
Verbindung mit Artikel 1 Absatz 2 des Staatsvertrages über die
Bestimmung aufsichtsführender Länder nach Artikel 87
Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland folgenden Staatsvertrag:

A r t i k e l  1

Die Region der AOK Rheinland/Hamburg nach § 143
Absatz 3 SGB V erstreckt sich auf den Landesteil Rheinland
des Landes Nordrhein-Westfalen (Regierungsbezirke Düssel-
dorf und Köln) und die Freie und Hansestadt Hamburg.

A r t i k e l  2

Die Aufsicht über die AOK Rheinland/Hamburg führt das
Land Nordrhein-Westfalen. Die AOK Rheinland/Hamburg ist
eine landesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts
des Landes Nordrhein-Westfalen.

A r t i k e l  3

Die Aufsicht führende Behörde des Landes Nordrhein-
Westfalen unterrichtet die zuständige oberste Verwaltungs-

behörde der Freien und Hansestadt Hamburg in der Regel vor
Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung. Das Nähere
wird in einer gesonderten Verwaltungsvereinbarung geregelt.

A r t i k e l  4
Für den Fall einer Vereinigung der AOK Rheinland/Ham-

burg mit der AOK Westfalen-Lippe wird die Region der verei-
nigten AOK auf Nordrhein-Westfalen und die Freie und Han-
sestadt Hamburg erstreckt. Artikel 2 gilt entsprechend.

A r t i k e l  5
(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land durch

schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen beteiligten
Land mit einer Frist von einem Jahr zum Ablauf eines Kalen-
derjahres gekündigt werden. 

(2) Im Falle einer Kündigung bestehen die Regelungen die-
ses Staatsvertrages bis zum Abschluss eines neuen Staatsvertra-
ges fort.

A r t i k e l  6
(1) Der Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikati-

onsurkunden werden ausgetauscht. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit dem Tag in Kraft, an dem
die Vereinigung wirksam wird (§ 144 Absatz 3 SGB V), jedoch
nicht vor dem Austausch der Ratifikationsurkunden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 tritt Artikel 4 mit dem Tag in
Kraft, an dem die Vereinigung der AOK Rheinland/Hamburg
mit der AOK Westfalen-Lippe wirksam wird (§ 144 Absatz 3
SGB V).

Staatsvertrag
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen
und der Freien und Hansestadt Hamburg

über die Bestimmung der Region der AOK Rheinland/Hamburg

Düsseldorf, den 27. April 2006

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Namens des Ministerpräsidenten

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
gez. Karl-Josef Laumann

Hamburg, den 4. Mai 2006

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
Der Präses der Behörde für Soziales, Familie,

Gesundheit und Verbraucherschutz
gez. B. Schnieber-Jastram
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§ 1
(1) Der Bebauungsplan Bergstedt 14 für den Geltungsbe-

reich beiderseits der Bergstedter Chaussee zwischen der Straße
Stüffel und dem Immenhorstweg (Bezirk Wandsbek, Ortsteil
524) wird festgestellt. 

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Iland – Westgrenzen der Flurstücke 781, 2907, 2906, 1289,
2599, 777, 776, 775 und 801, West- und Nordgrenzen des
Flurstücks 774, Westgrenzen der Flurstücke 2187, 2768,
2813, 2942 und 3463, Nord- und Westgrenzen der Flur-
stücke 811 und 2154 der Gemarkung Bergstedt – Bergsted-
ter Chaussee – Ost- und Nordgrenzen des Flurstücks 2871,
über das Flurstück 2194 (Bredeneschredder), Nordgrenzen
der Flurstücke 3051, 3055 und 3053, Nord- und Westgren-
zen des Flurstücks 3177, Nord- und Nordostgrenzen des
Flurstücks 2748 der Gemarkung Bergstedt – Stüffel – Ost-
und Südgrenzen des Flurstücks 2854, über das Flurstück
2230 (Timmermoor), Südgrenze des Flurstücks 2230 der
Gemarkung Bergstedt – Hamraakoppel – Südgrenze des
Flurstücks 2170 (Immenhorstweg), über das Flurstück
2170, Westgrenzen der Flurstücke 1318, 1316 und 1315,
Süd- und Westgrenze des Flurstücks 2171 (Fischkamp),
Westgrenze des Flurstücks 3051, über die Flurstücke 2194
(Bredeneschredder), 2643 und 2597, Südgrenze des Flur-
stücks 2217 der Gemarkung Bergstedt – Bergstedter Chaus-
see.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie
gegen Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt
geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-
Kraft-Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber
dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Vorbauten,
Erker, Balkone und Loggien ist bis zu 2 m auf einer Breite
von jeweils höchstens 4 m zulässig. 

2. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen ist
allgemein zulässig. 

3. In den Wohngebieten beiderseits der Bergstedter Chaussee
sind, gemessen von der Straßenbegrenzungslinie, die Auf-
enthaltsräume in einer Tiefe von 50 m durch geeignete
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Schaffung eines ausreichenden
Schallschutzes durch die in Satz 1 genannten Maßnahmen
nicht möglich ist, muss darüber hinaus durch bauliche
Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und
Dächern der Gebäude ein ausreichender Schallschutz für
Aufenthaltsräume gewährleistet werden. 

4. Für Hauptgebäude sind nur Dächer mit einer Dachneigung
von mindestens 20 Grad zulässig.

5. Zur Erschließung der rückwärtigen Grundstücksteile an
der Bergstedter Chaussee sind gemeinsame Überfahrten
mit den Vorderanliegern anzulegen.

6. Auf den Flächen für die Landwirtschaft sind bauliche
Anlagen einschließlich Nebengebäuden nur innerhalb der
mit „(B)“ und „(C)“ bezeichneten Flächen zulässig. Außer-
halb der mit „(B)“ und „(C)“ bezeichneten Flächen können
ausnahmsweise untergeordnete Gebäude für landwirt-
schaftliche Betriebe, wie Weideunterstände, zugelassen
werden.

7. Auf den Flächen der Anpflanzgebote für einen Knick ist
fachgerecht ein Knickwall aufzusetzen und mit standortge-
rechten, heimischen, großkronigen Laubbäumen als Über-
hältern und standortgerechten heimischen Sträuchern so
zu bepflanzen, dass sich ein „Bunter Knick“ entwickelt.
Dabei ist für je 2 m² mindestens ein Strauch und im
Abstand von 15 m bis 20 m ein Überhälter zu pflanzen.
Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von
mindestens 16 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemes-
sen, aufweisen.

8. Innerhalb der Flächen für die Herstellung eines Knicks
sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
Knicks sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
Ersatzpflanzungen und Aufsetzarbeiten an den Knicks sind
so durchzuführen, dass der Charakter und Aufbau der
Knicks erhalten bleibt. Vorhandene Lücken sind durch

Gesetz
über den Bebauungsplan Bergstedt 14

Vom 13. Juni 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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fachgerechte Nachpflanzung heimischer, standortgerechter
Gehölze zu schließen.

9. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind
im Kronenbereich festgesetzter Bäume, Sträucher und
Knicks Geländeaufhöhungen, Abgrabungen und Ablage-
rungen, mit Ausnahme der für die Oberflächenentwässe-
rung, für den Gewässer- und Wegebau sowie für den Bau
von Siel- und Leitungstrassen erforderlichen Maßnahmen,
unzulässig.

10. Dachflächen von Garagen sowie Schutzdächer von Stell-
platzanlagen sind mit einem mindestens 3,5 cm starken,
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und exten-
siv zu begrünen. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu
erhalten. 

11. In den Baugebieten sind Fahr- und Gehwege sowie ebener-
dige Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau
herzustellen. 

12. Das auf den Grundstücken westlich Bergstedter Chaussee
anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern, sofern es
nicht gesammelt und genutzt wird. Sollte im Einzelfall eine
Versickerung unmöglich sein, kann ausnahmsweise eine
Einleitung des nicht abführbaren Niederschlagswassers
nach Maßgabe der zuständigen Dienststelle in einen geeig-
neten Vorfluter zugelassen werden.

13. Die Unterkante der Kellersohle von Kellergeschossen darf
höchstens 1,5 m unter der vorhandenen Geländeoberfläche
liegen. Kellergeschosse sind, mit Ausnahme der mit „(A)“
bezeichneten Flächen, in wasserdichter Ausführung als
„Weiße Wanne“ herzustellen. Unterhalb der Kellersohlen
sind, mit Ausnahme der mit „(A)“ bezeichneten Flächen,
fachgerecht gut durchlässige Flächenfilter aus Sand einzu-
bauen. 

14. Dränagen oder sonstige bauliche und technische Maßnah-
men, die zu einer dauerhaften Absenkung des Grundwas-
serspiegels beziehungsweise des Stauwasserspiegels führen,
sind unzulässig.

15. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird der mit „ Z1 “
bezeichneten Fläche des Kindertagesheims eine Fläche für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft auf dem Flurstück 3051

teilweise der Gemarkung Bergstedt in einer Größe von
1.750 m² zugeordnet.

16. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird der mit „ Z2 “
bezeichneten Fläche für die Erweiterung der Tennisanlage
eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf
dem Flurstück 3051 teilweise der Gemarkung Bergstedt in
einer Größe von 1.750 m² zugeordnet.

17. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird der mit „ Z3 “
bezeichneten Fläche für Erweiterungsbauten „(B)“ auf dem
Flurstück 2424 eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft auf dem Flurstück 2854 teilweise der Gemar-
kung Bergstedt in einer Größe von 200 m² zugeordnet.

18. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird der mit „ Z3 “
bezeichneten Fläche für Erweiterungsbauten „(C)“ auf den
Flurstücken 2240 und 499 eine Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft auf dem Flurstück 2854 teilweise der
Gemarkung Bergstedt in einer Größe von 1.800 m² zuge-
ordnet.

19. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden der mit 
„ Z4 “ bezeichneten Sportanlage (Freie und Hansestadt
Hamburg) Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf
den Flurstücken 3043 teilweise und 3044 teilweise der
Gemarkung Bergstedt in einer Größe von 8.500 m² zuge-
ordnet. 

§ 3
Für die Fläche der vorgesehenen Sportanlage (Freie und

Hansestadt Hamburg) auf den Flurstücken 2227 teilweise und
2854 teilweise wird die Verordnung zum Schutz von Land-
schaftsteilen in den Gemarkungen Duvenstedt, Bergstedt,
Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorf und Rahlstedt vom 19. De-
zember 1950 (Sammlung des bereinigten hamburgischen
Landesrechts I 791-k), zuletzt geändert am 4. April 2006
(HmbGVBl. S. 145), aufgehoben. 

§ 4
Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-

ungspläne aufgehoben.

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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§ 1

Das Hamburgische Reisekostengesetz in der Fassung vom
21. Mai 1974 (HmbGVBl. S. 159), zuletzt geändert am 18. Juni
2002 (HmbGVBl. S. 111), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 2 Satz 1 werden hinter dem Wort „schriftlich“
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

2. In § 3 Absatz 5 Satz 1 werden hinter dem Wort „schriftlich“
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

3. § 5 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 

§ 2

Soweit eine Dienstreise bis zum Tag vor In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes bereits genehmigt war, ist das bis dahin
geltende Recht anzuwenden. 

§ 3

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des zweiten auf die
Verkündung folgenden Monats in Kraft. 

Siebentes Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Reisekostengesetzes

Vom 13. Juni 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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Das Hafenentwicklungsgesetz vom 25. Januar 1982
(HmbGVBl. S. 19), zuletzt geändert am 29. Juni 2005
(HmbGVBl. S. 256, 262), wird wie folgt geändert:

1. Hinter der Anlage 1 r zu § 2 Absatz 2 des Hafenentwick-
lungsgesetzes wird die aus der Anlage ersichtliche Anlage 1 s
eingefügt.

2. Im ersten Absatz der Nummer 1.1 der Grenzbeschreibung
zum Hafenentwicklungsgesetz (Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 des
Hafenentwicklungsgesetzes) wird die Textstelle „bis 160 m
östlich der Südwestecke des Flurstücks Nummer 4175 der
Gemarkung Ottensen, rechtwinklig in nördlicher Richtung
bis an die südliche Grenze der öffentlich ausgelegten Fas-
sung des Bebauungsplanentwurfs Ottensen 2/Othmar-
schen 31/Altona-Altstadt 48, der südlichen und östlichen
Grenze des Bebauungsplanentwurfs folgend bis zum
Schnittpunkt mit der südlichen Grenze des Straßengrund-
stücks Kaistraße (Flurstück Nummer 3265), südliche
Begrenzung des Straßengrundstücks Kaistraße (Flurstück
Nummer 3265), westliche Begrenzung des Straßengrund-
stücks Elbberg (Flurstück Nummer 1087 der Gemarkung
Altona Südwest), westliche und südliche Begrenzung des
Flurstücks Nummer 1090 bis zum Schnittpunkt mit der
nördlichen Begrenzung des Straßengrundstücks Große
Elbstraße (Flurstück Nummer 1092), diese entlang bis zur
Südostecke des Flurstücks Nummer 1471, von dort nach
Norden verlaufend über das Flurstück Nummer 1087 der
Gemarkung Altona Südwest bis zum Schnittpunkt mit der
südlichen Begrenzung des Flurstücks Nummer 1086, süd-

liche Begrenzung des Flurstücks Nummer 1086, West- und
Nordgrenze des Flurstücks Nummer 1093, Verbindungs-
linie zur Nordwestecke des Flurstücks Nummer 1109,
Nordgrenze des Flurstücks Nummer 1109, Überquerung
des Flurstücks Nummer 1112 entlang der Bordsteinkante,
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks Nummer 1114, Nord-
und Ostgrenze des Flurstücks Nummer 1113, Ostgrenze des
Flurstücks Nummer 1472, Nord- und Ostgrenze des Flur-
stücks Nummer 1872 bis zum Schnittpunkt mit der Nord-
grenze des Wassergrundstücks (Flurstück Nummer 2117),
Nordgrenze des Flurstücks Nummer 2117“ durch die Text-
stelle „bis zum Schnittpunkt mit der Nordostecke des Flur-
stücks Nummer 4177 der Gemarkung Ottensen, den nörd-
lichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke Nummer 4177
und Nummer 4176 der Gemarkung Ottensen in östlicher
Richtung folgend bis zur Gauß-Krüger-Koordinate (G.-Kr.)
Rechts 3561792.6 m; Hoch 5935156.1 m, von dort in süd-
licher Richtung bis zur G.-Kr. Rechts 3561796.4 m; Hoch
5935058.3 m (Nordwestecke des Radarturms auf dem Leit-
damm), der nördlichen und östlichen Begrenzung des
Radarturms folgend bis zur Nordseite des Leitdammes in
der Norderelbe, diesem in östlicher Richtung folgend bis
zur G.-Kr. Rechts 3561912.8 m; Hoch 5935056.9 m, von dort
in südlicher Richtung bis zur G.-Kr. Rechts 3561913.4 m;
Hoch 5935031.1 m, von dort in östlicher Richtung bis zur
Südwestecke des Flurstücks Nummer 2280 der Gemarkung
Altona-Südwest, der südlichen Flurstücksgrenze und damit
der nördlichen Begrenzung der Bundeswasserstraße Norder-
elbe, Flurstück Nummer 2281 der Gemarkung Altona-Süd-
west in östlicher Richtung folgend“ ersetzt.

Zwölftes Gesetz
zur Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes

Vom 13. Juni 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
westlich des Steendiekkanals und südlich der Straße Finken-
werder Norderdeich im Stadtteil Finkenwerder (Bezirk Ham-
burg-Mitte, Ortsteil 139) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächenutzungsplans
zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Einundachtzigste Änderung 
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Geltungsbereich
westlich des Steendiekkanals und südlich der Straße Finken-
werder Norderdeich im Stadtteil Finkenwerder (Bezirk Ham-
burg-Mitte, Ortsteil 139) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Sechsundsechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im nordöstlichen
Bereich des Altonaer Volksparks, südlich des Farnhornstiegs
und südwestlich der Schnackenburgallee (Bezirk Altona, Orts-
teile 214 bis 216 und Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht
können bei den örtlich zuständigen Bezirksämtern während
der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke bei den Bezirksämtern vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Siebenundsechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm 

für die Freie und Hansestadt Hamburg.
Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im nordöstlichen
Bereich des Altonaer Volksparks, südlich des Farnhornstiegs
und südwestlich der Schnackenburgallee (Bezirk Altona, Orts-
teile 214 bis 216 und Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können bei den örtlich zuständigen Bezirksämtern
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.
Soweit zusätzliche Abdrucke bei den örtlich zuständigen
Bezirksämtern vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur
Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Zweiundachtzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
südlich der Koppelstraße zwischen Kieler Straße und der 
U-Bahntrasse sowie auf angrenzenden Flächen nordwestlich
der Straße Lenzweg in den Stadtteilen Stellingen und Lokstedt
(Bezirk Eimsbüttel, Ortsteile 317 und 321) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Dreiundachtzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Bereich der
Landschaftsachse Eimsbüttel südlich der Koppelstraße zwi-
schen Kieler Straße und der U-Bahntrasse sowie für an-
grenzende Flächen nordwestlich des Lenzweges (Bezirk Eims-
büttel, Ortsteile 317 und 321) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Achtundsechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm 

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Bereich nördlich
der Emil-Andresen-Straße im Stadtteil Lokstedt (Bezirk Eims-
büttel, Ortsteil 317) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niederge-
legt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Neunundsechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm 

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
auf dem Gelände des AK Eilbek westlich der Schnellbahnhal-
testelle Friedrichsberg (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 423)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und die ihm beigegebene Begründung werden
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt vorhanden
sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem 
In-Kraft-Treten der Änderung des Flächennutzungsplans
schriftlich gegenüber der für die Erarbeitung des Flächen-
nutzungsplans zuständigen Behörde unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

Vierundachtzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Geltungsbereich
auf dem Gelände des AK Eilbek westlich der Schnellbahnhal-
testelle Friedrichsberg (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 423)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Siebzigste Änderung
des Landschaftsprogramms  einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm 

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
südlich des Hauptbahnhofs zwischen den Straßen Adenauer-
allee, Klosterwall, Amsinckstraße, Hühnerposten, Besenbin-
derhof, Kurt-Schumacher-Allee in den Stadtteilen St. Georg
und Klostertor (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteile 114 und 115)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Fünfundachtzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Geltungsbereich
südlich des Hauptbahnhofs zwischen den Straßen Adenauer-
allee, Klosterwall, Amsinckstraße, Hühnerposten, Besenbin-
derhof, Kurt-Schumacher-Allee in den Stadtteilen St. Georg
und Klostertor (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteile 114 und 115)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Einundsiebzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
südlich der Bahrenfelder Chaussee und westlich der Daimler-
straße (Bezirk Altona, Ortsteil 215) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Sechsundachtzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird für den Geltungs-
bereich südlich der Bahrenfelder Chaussee und westlich der
Daimlerstraße (Bezirk Altona, Ortsteil 215) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zweiundsiebzigste Änderung 
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm 

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 13. Juni 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. Juni 2006.

Der Senat
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Niendorf 75 für den Geltungs-
bereich südlich Theodor-Körner-Weg, nördlich und südlich
Sethweg und westlich Paul-Sorge-Straße, östlich Hildesheimer
Stieg (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 318), wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt: 

Hildesheimer Stieg – Nordgrenze des Flurstücks 8347 (alt
4375), Westgrenzen der Flurstücke 8624 (alt 1395 bis 1398)
und 1409, über das Flurstück 11372 (Sethweg), West-
grenzen der Flurstücke 1619 und 4039 der Gemarkung
Niendorf – Theodor-Körner-Weg – Paul-Sorge-Straße –
Südgrenzen 10124 und 10123 (alt 1393) der Gemarkung
Niendorf. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Zur Erschließung der rückwärtigen Grundstücksflächen
sind gemeinsame Grundstückszufahrten vorzusehen.

2. Die Einleitung des auf den rückwärtigen Grundstücken
anfallenden Oberflächenwassers in die vorhandenen Regen-
wassersiele ist unzulässig.

3. Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Fahr- und
Gehwege sowie ebenerdige Stellplätze in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen.

4. Dächer von Garagen und Carports sind mit einem min-
destens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu
versehen und zu begrünen.

5. Im reinen Wohngebiet sind mindestens 30 vom Hundert
der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit Bäumen
und Sträuchern zu bepflanzen. Für je 150 m² der nicht
überbaubaren Grundstücksfläche ist mindestens ein klein-
kroniger Baum oder für je 300 m² der nicht überbaubaren
Grundstücksfläche mindestens ein großkroniger Baum zu
pflanzen.

6. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung 
über den Bebauungsplan Niendorf 75

Vom 13. Juni 2006

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert
am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 6 Absätze 4 und
5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom
7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), § 9 Absatz 4 des Hamburgi-
schen Abwassergesetzes in der Fassung vom 24. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am 17. Dezember
2002 (HmbGVBl. S. 347, 352), sowie § 1 Absatz 2 und § 3
Absatz 2 und § 5 Buchstabe c der Weiterübertragungsver-
ordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134), geändert
am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 21), wird verordnet:

Hamburg, den 13. Juni 2006.

Das Bezirksamt Eimsbüttel
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Niendorf 87 für das Gebiet
südöstlich der Straße Dohlenhorst (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil
318) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt: 

Dohlenhorst, Nordostgrenze des Flurstücks 11269, Südost-
grenzen der Flurstücke 11269, 8350, 1010 bis 1014, 4493,
1015 bis 1017 und 7260 der Gemarkung Niendorf.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:
1. Die Einleitung des auf den rückwärtigen Grundstücks-

flächen anfallenden Oberflächenwassers in das vorhandene
Regenwassersiel beziehungsweise in den Straßengraben ist
unzulässig.

2. Im reinen Wohngebiet sind mindestens 30 vom Hundert
der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit Bäumen
und Sträuchern zu bepflanzen. Für je 150 m² der nicht über-
baubaren Grundstücksfläche ist mindestens ein kleinkroni-
ger Baum oder für je 300 m² der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche mindestens ein großkroniger Baum zu pflan-
zen.

3. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden.
Anzupflanzende großkronige Bäume müssen einen Stamm-
umfang von mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume einen
Stammumfang von mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über
dem Erdboden gemessen, aufweisen.

4. Dächer von Garagen und Carports sind mit einem mindes-
tens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu
versehen und zu begrünen.

5. Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Fahr- und
Gehwege sowie ebenerdige Stellplätze in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen.

6. Das festgesetzte Leitungsrecht umfasst die Befugnis der
Hamburger Stadtentwässerung, unterirdische öffentliche
Sielanlagen herzustellen und zu unterhalten. Nutzungen,
welche die Herstellung und Unterhaltung beeinträchtigen
können, sind unzulässig. 

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung
über den Bebauungsplan Niendorf 87

Vom 13. Juni 2006

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271),
zuletzt geändert am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525),
§ 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes
in der Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt
geändert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), § 9 Absatz 4
des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung vom
24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am
17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 352), sowie § 1 Ab-
satz 2, § 3 Absatz 2 und § 5 Buchstabe c der Weiterübertra-
gungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134),
geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 21), wird verordnet:

Hamburg, den 13. Juni 2006.

Das Bezirksamt Eimsbüttel
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Stellingen 9 für den Geltungs-
bereich – Warnstedtstrasse – Gutenbergstrasse – Kieler Straße
(Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 321), wird festgestellt.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim

örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im Kerngebiet sind Einkaufzentren und großflächige
Handels- und Einzelhandelsbetriebe nach § 11 Absatz 3
der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23.
Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 22. April

1993 (BGBl. I S. 466, 479), unzulässig, soweit sie nicht mit
Kraftfahrzeugen, Booten, Möbeln, Teppichen und sonsti-
gen flächenbeanspruchenden Artikeln einschließlich
Zubehör handeln, diese Artikel ausstellen oder lagern.

2. Im Kerngebiet sind Ausnahmen für Wohnungen nach § 7
Absatz 3 Nummer 2 der Baunutzungsverordnung ausge-
schlossen. 

3. In den Kern- und Mischgebieten sind Spielhallen und
ähnliche Unternehmen im Sinne von § 33 i der Gewerbe-
ordnung, die der Aufstellung von Spielgeräten mit oder
ohne Gewinnmöglichkeiten dienen, sowie Vorführ- und
Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen oder auf
Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,
unzulässig.

4. In den Kerngebieten sind Werbeanlagen, die nach Rich-
tung, Größe oder Höhenlage zur Kieler Straße ausgerichtet
sind, nur unterhalb der Traufkante zulässig.

5. Die in den Allgemeinen Wohn- und Mischgebieten festge-
setzte Grundflächenzahl kann für bauliche Anlagen unter-
halb der Geländeoberfläche gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1
Nummer 3 der Baunutzungsverordnung bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

6. Im Mischgebiet sind Tankstellen und Gartenbaubetriebe
sowie Vergnügungsstätten nach §6 Absatz 2 Nummern 6, 7
und 8 der Baunutzungsverordnung unzulässig. Ausnahmen
für Vergnügungsstätten nach §6 Absatz 3 der Baunutzungs-
verordnung werden ausgeschlossen. Auf der mit (A) bezeich-
neten Fläche sind außerdem Nutzungen für Einzelhandels-
betriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes und sonstige Gewerbebetriebe nach
§6 Absatz 2 Nummern 3 und 4 unzulässig.

7. In den allgemeinen Wohngebieten sind Ausnahmen nach
§ 4 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung ausgeschlossen.

8. In den Kern- beziehungsweise Mischgebieten sind die
Wohn- und Aufenthaltsräume, in den allgemeinen Wohn-
gebieten sind die Wohn- und Schlafräume durch geeignete
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Anordnung der in Satz 1 genann-
ten Räume an den lärmabgewandten Seiten nicht möglich
ist, muss für die Räume ein ausreichender Lärmschutz
durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern,
Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen wer-
den.

9. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Vorbauten,
Balkone, Loggien und Erker bis zu 1,5 m ist zulässig. Die
Überschreitung darf insgesamt nicht mehr als ein Drittel
der Gebäudefront betragen.

Verordnung
über den Bebauungsplan Stellingen 9

Vom 13. Juni 2006

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271),
zuletzt geändert am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525),
§ 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), § 6 Absätze 4 und
5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom
7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), sowie § 1 Absatz 2, § 3
Absatz 2 und § 4 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom
28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005
(HmbGVBl. S. 363), wird verordnet:
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10. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnisse der
Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein zugängliche
Wege anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Abwei-
chungen von dem festgesetzten Gehrecht können zugelas-
sen werden.

11. Auf den privaten Grundstücksflächen der Wohngebiete
sind Geh- und Fahrwege sowie ebenerdige Stellplätze in
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. In den
Kern- und Mischgebieten sind auf den gewerblich genutz-
ten Flächen die Fahrwege sowie ebenerdige Stellplätze und
Lagerplätze in wasserundurchlässigem Aufbau herzu-
stellen.

12. In den allgemeinen Wohngebieten sind Dächer von Tief-
garagen, soweit sie nicht als begehbare Terrassen ausgebil-
det werden, mit mindestens 50 cm starken durchwurzel-
baren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.

13. Dächer von Carports und Stellplatzanlagen sind mit einem
mindestens 5 cm starken durchwurzelbaren Substrat-
aufbau zu versehen und extensiv zu begrünen.

14. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen.

15. Für die zu erhaltenden Bäume und Sträucher sind bei
Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

16. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwen-
den. Anzupflanzende großkronige Bäume müssen einen
Stammumfang von mindestens 18 cm, kleinkronige
Bäume einen Stammumfang von mindestens 14 cm,
jeweils in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, auf-
weisen. Im Kronenbereich eines jeden Baumes ist eine
Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen und zu
begrünen. 

17. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind
Geländeaufhöhungen und Abgrabungen im Kronen-
bereich zu erhaltender Bäume unzulässig.

18. In dem Mischgebiet und den Kerngebieten sind fenster-
lose Fassaden sowie Außenwände, deren Fensterabstand
mehr als 5 m beträgt, mit Schling- oder Kletterpflanzen zu
begrünen; je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu
verwenden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 13. Juni 2006.

Das Bezirksamt Eimsbüttel

Einziger Paragraph

(1) Zur Sicherung der Planung wird eine Veränderungs-
sperre für die in der Anlage durch eine schwarze Linie abge-
grenzte Teilfläche des Bebauungsplan-Entwurfs Rahlstedt 21
– Änderung – Bargteheider Straße 67–75 – (Flurstücke 5807,
208, 5315, 6585 und 2604) –, westlich Bargteheider Straße/
östlich Am Lehmberg (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 526) für
zwei Jahre festgesetzt.

(2) Die Veränderungssperre nach Absatz 1 hat zum Inhalt,
dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
dürfen,

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-

rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigen-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.
(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs
bezeichneten Nachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem örtlich
zuständigen Bezirksamt beantragt. Das Erlöschen eines
Entschädigungsanspruchs richtet sich nach § 18 Absatz 3
des Baugesetzbuchs.

2. Unbeachtlich ist eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 des Bauge-
setzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, wenn sie nicht inner-
halb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-Treten dieser Ver-
ordnung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen
Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Verordnung
über die Veränderungssperre Rahlstedt 21 – Änderung

– Bargteheider Straße 67–75 –
Vom 13. Juni 2006 

Auf Grund von § 14 und § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415),
zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in
Verbindung mit § 4 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt
geändert am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), sowie § 2
Satz 1 Nummer 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau
vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar
2005 (HmbGVBl. S. 21), wird verordnet:

Hamburg, den 13. Juni 2006.

Das Bezirksamt Wandsbek
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Anlage zur Verordnung
über die Veränderungssperre Rahlstedt 21 – Änderung

– Bargteheider Straße 67–75 –
Maßstab 1: 1.400 (im Original) 
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Sülldorf 5 für den Geltungsbereich
westlich Sülldorfer Mühlenweg und südlich Hempbarg
(Bezirk Altona, Ortsteil 225) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wir folgt begrenzt:

Hempbarg – Sülldorfer Mühlenweg – über das Flurstück
1102 – Südgrenze des Flurstücks 3159 – über das Flurstück
1103 und 3159 – Westgrenze des Flurstücks 3159 der
Gemarkung Sülldorf.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
bis 3 des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Für den Geschosswohnungsbau sind Stellplätze nur in der
festgesetzten Tiefgarage zulässig.

2. Die nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen sind mit
einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Subs-
trataufbau herzustellen und mit Laubgehölzen und Stau-
den zu begrünen. Soweit Bäume angepflanzt werden, muss
auf einer Fläche von mindestens 12 m² je Baum die
Schichtstärke mindestens 1 m betragen.

3. Flachdächer von Garagen sind mit einem mindestens 8 cm
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen
und zu begrünen.

4. Außenwände von Gebäuden, deren Fensterabstand mehr
als 4 m beträgt sowie Außenwände von Garagen und Stüt-
zen von Schutzdächern auf Stellplätzen sind mit Schling-
oder Kletterpflanzen zu begrünen; je 2 m Wandlänge ist
mindestens eine Pflanze zu verwenden.

5. Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern entlang der Straße Hempbarg sind pro Grundstück
bis zu 3 m breite Unterbrechungen für notwendige Zufahr-
ten zulässig.

6. In den Wohngebieten ist für je 150 m² der nicht überbau-
baren Grundstücksfläche mindestens ein kleinkroniger
Baum oder für je 300 m2 der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche mindestens ein großkroniger Baum zu pflan-
zen und zu pflegen.

7. Für Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm,
in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, sind bei
Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen und zu erhalten.
Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind
Geländeaufhöhungen oder Abgrabungen im Kronenbe-
reich zu erhaltender Bäume unzulässig.

8. Für Baum- und Heckenpflanzungen sind standortgerechte
einheimische Laubgehölze zu verwenden. Großkronige
Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens
18 cm, kleinkronige Bäume einen Stammumfang von min-
destens 14 cm, jeweils in 1 m Höhe über dem Erdboden
gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich dieser Bäume ist

Verordnung
über den Bebauungsplan Sülldorf 5

Vom 14. Juni 2006

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I. S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Ab-
satz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. No-
vember 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Dezember
2005 (HmbGVBl. S. 525), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen
Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), geän-
dert am 11. April 2006 (HmbGVBl. S. 166), § 6 Absätze 4 und 5 des
Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 20. April 2005
(HmbGVBl. S. 146), sowie § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. 
S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 21), wird ver-
ordnet:



§ 1

(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplans Harburg 65 für
den Geltungsbereich westlich der Schlachthofstraße zwischen
Walter-Dudek-Brücke und Neuländer Straße (Bezirk Harburg,
Ortsteil 702) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Neuländer Straße – Schlachthofstraße – über das Flurstück
2340 (Neuländer Moorwettern), Ostgrenze des Flurstücks
5080, Südgrenzen der Flurstücke 5080 und 5055, Westgren-
zen der Flurstücke 5080 und 5084 der Gemarkung Harburg.

(2) Das maßgebliche Stück des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans und die ihm beigegebene Begründung werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim

örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetz-
buchs aufgehoben, weil der vorhabenbezogene Bebauungs-

plan nicht innerhalb der nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des Bau-
gesetzbuchs bestimmten Frist durchgeführt wurde oder der
Träger des Vorhabens ohne Zustimmung nach § 12 Absatz 5
Satz 1 des Baugesetzbuchs gewechselt hat und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans innerhalb der genannten
Frist gefährdet ist, können keine Ansprüche geltend
gemacht werden. Wird diese Verordnung aus anderen als
den in Satz 1 genannten Gründen aufgehoben, kann unter
den in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten
Voraussetzungen Entschädigung verlangt werden. Der Ent-
schädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
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eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzu-
legen.

9. Auf der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft sind einheimische,
standortgerechte Laubgehölze zu pflanzen und zu pflegen:
Je 200 m² ein großkroniger Laubbaum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über dem Erd-
boden gemessen, zwei kleinkronige Bäume mit einem
Stammumfang von mindestens 12 cm, in 1 m Höhe über

dem Erdboden gemessen, fünf Heister von mindestens
150 cm Höhe und 40 Sträucher.

10. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Fahr- und Geh-
wege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem
Aufbau herzustellen. 

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 14. Juni 2006.

Das Bezirksamt Altona

Verordnung
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Harburg 65

Vom 20. Juni 2006

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818,
1824), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des
Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. No-
vember 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 6 Absätze 4 und 5 des
Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom
7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), und § 81 Absatz 1 Num-
mer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember
2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), geändert am 11. April 2006
(HmbGVBl. S. 166), wird verordnet:



Freitag, den 23. Juni 2006 317HmbGVBl. Nr. 28

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans schriftlich
gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gelten nachstehende Vorschriften:

1. Im Gewerbegebiet werden Ausnahmen für Vergnügungs-
stätten ausgeschlossen.

2. Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig.
3. Im Sondergebiet „Bau- und Gartenfachmarkt“ sind nur

ein Bau- und Gartenfachmarkt für die unter Buchstaben a
und b genannten Warensortimente mit einer maximal
zulässigen Verkaufsfläche von 19.500 m2 und eine Imbiss-
Gastronomie mit Backwarenverkauf auf einer Geschoss-
fläche von höchstens 500 m2, die in engem räumlichen und
funktionalen Zusammenhang mit dem Bau- und Garten-
fachmarkt stehen, zulässig. 
a) Kernsortimente ohne Beschränkung der Verkaufs-

flächen:
– Holz,
– Baumaterial,
– Bauelemente wie Fenster, Türen,
– Dämmstoffe,
– Fliesen,
– Bodenbeläge,
– Tapeten, Farben, Lacke,
– Werkstattmöbel,
– Badezimmereinrichtung,
– Gartenmöbel,
– Selbstbaumöbel,
– großvolumige Bausätze wie Sauna, Carport, Lauben,

Hundehütten, Gewächshäuser,
– Rollläden und Gitter,
– Installations- und Sanitärbedarf,
– Haustechnik,
– Eisenwaren, Kleineisenwaren,
– Beschläge,
– Werkzeuge,
– Arbeitskleidung,
– bau- und gartentechnische Elektrogeräte,
– Spielplatzgeräte,
– Zweiradzubehör,
– Kraftwagenzubehör (ohne Car-Hifi),
– Zäune,
– Pflanzen,
– Pflanzengefäße,
– Torf und Erden,
– Dünge- und Pflanzenschutzmittel,

– Plastikwaren wie Eimer, Wannen,

– Besenwaren.

b) Zentrenrelevante Randsortimente mit einer maxima-
len Geschossfläche von insgesamt 1.200 m2:

– Teppiche,

– Wohnraumleuchten,

– Bastelartikel,

– Geschenk- und Dekoartikel,

– Glas, Porzellan, Keramik,

– Haushaltsgeräte,

– Reinigungsartikel,

– Heimtextilien,

– Campingbedarf,

– Zooartikel (einschließlich lebende Tiere),

– Schnittblumen,

– Fachliteratur.

4. Im Sondergebiet „Bau- und Gartenfachmarkt“ kann der
mit „Og “ bezeichnete Bereich der Stellplatzfläche auch als
Ausstellungsfläche (zum Beispiel für Garten- und
Gerätehäuser) genutzt werden.

5. Auf den mit „Oh “ bezeichneten Flächen kann eine Über-
schreitung der Baugrenzen bis zu 2 m für Gebäudeteile
zugelassen werden.

6. Auf den mit „Od “ bezeichneten Flächen ist jeweils eine frei-
stehende Werbeanlage mit einer Höhe bis zur Oberkante
des Werbeträgers von maximal 20 m über Gelände zulässig.
Auf der mit „Oe “ bezeichneten Fläche ist eine freistehende
Werbeanlage als Stele mit vertikalem Schriftzug und Buch-
stabenfeldbreite von maximal 2,3 m mit einer Höhe bis zur
Oberkante des Werbeträgers von maximal 25 m über
Gelände zulässig. Auf der mit „Of “ bezeichneten Fläche ist
eine freistehende Werbeanlage als Stele mit vertikalem
Schriftzug und Buchstabenfeldbreite von maximal 2,3 m
mit einer Höhe bis zur Oberkante des Werbeträgers von
maximal 35 m über Gelände zulässig. Auf den mit „Oe “ und
„Of “ bezeichneten Flächen sind die Buchstabenfeldträger
geschlossen in heller Farbe zu errichten. In der mit „Oi “
bezeichneten Fläche der privaten Grünfläche ist ein Hin-
weisschild bis zur Höhe von maximal 5 m über Straßen-
verkehrsfläche zulässig.

7. In den Sondergebieten sind außer den festgesetzten Stell-
plätzen weitere Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren
Flächen und in Tiefgaragen zulässig. 

8. Im Sondergebiet „Großhandelsmarkt“ sind innerhalb der
Stellplatzflächen auch Flächen für die Abfallentsorgung
zulässig.

9. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Freien
und Hansestadt Hamburg zu verlangen, dass hier durch
den Grundeigentümer ein allgemein zugänglicher Weg
angelegt und unterhalten wird. Geringfügige Abweichun-
gen können zugelassen werden.

10. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden
und zu erhalten. Großkronige Bäume müssen einen
Stammumfang von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe über
dem Erdboden gemessen, aufweisen.

11. Auf den Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäu-
men und Sträuchern sind bei Abgang von Bäumen Ersatz-
pflanzungen so vorzunehmen, dass Charakter und Umfang
der festgesetzten Gehölzfläche erhalten bleiben. Gelände-
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aufhöhungen oder Abgrabungen sind im Kronenbereich
festgesetzter Bäume unzulässig.

12. Die Flächen des Anpflanzgebotes „Oa “ sind dicht mit Bäu-
men und Sträuchern zu bepflanzen. Dabei sind je 2 m2 eine
Pflanze zu verwenden und mindestens 15 großkronige
Bäume anzupflanzen.

13. Die Flächen des Anpflanzgebotes „Ob “ sind dicht mit Bäu-
men und Sträuchern zu bepflanzen. Dabei sind je 2 m2 eine
Pflanze zu verwenden und großkronige Bäume in einem
maximalen Abstand von 8 m zu pflanzen.

14. In dem mit „Oc “ bezeichneten Bereich der privaten Grün-
fläche ist die Abwasseranlage zur Oberflächenentwässe-
rung des Sondergebietes „Großhandelsmarkt“ naturnah zu
gestalten. Die übrigen Flächen des mit „Oc “ bezeichneten
Bereichs der privaten Grünfläche sind als Wiese anzulegen
und mit mindestens 20 großkronigen Bäumen zu bepflan-
zen.

15. Auf ebenerdigen und nicht überdachten Stellplatzanlagen
ist je fünf Stellplätze ein großkroniger Laubbaum zu
pflanzen.

16. Im Sondergebiet „Großhandelsmarkt“ sind 2.500 m2 der
Dachfläche des Gebäudes mit einem mindestens 8 cm
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen
und extensiv zu begrünen.

17. Für Ausgleichsmaßnahmen werden den Sondergebieten
die außerhalb des Plangebiets liegenden Teilflächen der
Flurstücke 1825, 1826, 1829, 7396 und 7398 der Gemar-
kung Wilhelmsburg zugeordnet.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 20. Juni 2006.
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